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BEGRUNDUNG

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS
. Griinde und Ziele des Vorschlags

Der am 24. Februar 2022 begonnene unprovozierte und ungerechtfertigte Angriffskrieg
Russlands gegen die Ukraine hat weiterhin tiefgreifende negative Auswirkungen auf die
Fahigkeit der Republik Moldau (im Folgenden ,,Moldau‘), mit dem Rest der Welt Handel zu
treiben. Moldau konnte einen Teil seines AuB3enhandels auf die oder {iber die EU umzulenken,
was zum Teil auf die befristeten MaBBnahmen zur Liberalisierung des Handels zuriickzufiihren
ist, die die EU seit Juli 2022 eingefiihrt hat. Dariiber hinaus trigt Moldau wesentlich zum
Funktionieren der Solidaritdtskorridore zwischen der EU und der Ukraine bei, indem es die
Durchfuhr ukrainischer Ein- und Ausfuhren durch sein Hoheitsgebiet erleichtert, unter
anderem durch die Umsetzung des Abkommens zwischen der EU und der Republik Moldau
iiber die Beforderung von Giitern im StraBenverkehr!.

Die Verordnung (EU) 2023/1524 des Europédischen Parlaments und des Rates vom
20. Juli 2023 iiber befristete Mallnahmen zur Liberalisierung des Handels in Ergénzung der
Handelszugestindnisse fiir Waren aus Moldau im Rahmen des Assoziierungsabkommens
zwischen der EU und der Republik Moldau? (im Folgenden ,,Assoziierungsabkommen®), mit
dem eine vertiefte und umfassende Freihandelszone errichtet wurde, trat am 25. Juli 2023 in
Kraft und gilt bis zum 24. Juli 2024. Diese MaBBnahmen haben den Herstellern in Moldau
Flexibilitdt und Sicherheit gebracht, die Handelsbeziehungen zwischen Moldau und der EU
weiter vertieft und die Wirtschaft des Landes unterstiitzt.

Die Lage ist jedoch nach wie vor duBerst schwierig, weshalb Moldau die EU ersucht hat, die
derzeitigen Bedingungen beizubehalten, damit das Land seinen Handel mit der EU und mit
der librigen Welt liber die EU fortsetzen kann.

Angesichts des anhaltenden Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine und den
fortdauernden Auswirkungen auf Moldau sowie angesichts der Tatsache, dass Moldau im
Juni 2022 der Status eines EU-Bewerberlandes zuerkannt wurde wund die
Beitrittsverhandlungen im Dezember 2023 aufgenommen wurden, schldagt die Kommission
eine Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates zur Verldngerung dieser
MafBnahmen zur Liberalisierung des Handels fiir einen Zeitraum von einem Jahr ab dem
Zeitpunkt des Auslaufens der geltenden MafBnahmen (d. h. ab dem 25. Juli 2024) vor. Die
Malnahmen sollten in Form einer voriibergehenden Aussetzung aller noch ausstehenden

! Siehe Beschluss (EU) 2022/1165 des Rates vom 27. Juni 2022 iiber die Unterzeichnung — im Namen
der Union — und die vorldufige Anwendung des Abkommens zwischen der Européischen Union und der
Republik Moldau iber die Beforderung von Giitern im Stralenverkehr (ABL. L 181 vom 7.7.2022,
S. 1), Beschluss (EU) 2022/2417 des Rates vom 5. Dezember 2022 iiber den Abschluss — im Namen der
Européischen Union — des Abkommens zwischen der Europdischen Union und der Republik Moldau
iber die Beforderung von Giitern im Straenverkehr (ABl. L 318 vom 12.12.2022, S. 1), sowie
Beschluss Nr. 2/2022 des durch das Abkommen zwischen der Europédischen Union und der Republik
Moldau tiber die Beforderung von Giitern im Stralenverkehr eingesetzten Gemischten Ausschusses
vom 15. Dezember 2022 iiber die Verldngerung des Abkommens (ABIL. L 79 vom 17.3.2023, S. 185).

2 Verordnung (EU) 2023/1524 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 2023 {iber
befristete MaBnahmen zur Liberalisierung des Handels in Erginzung der Handelszugestindnisse fiir
Waren der Republik Moldau im Rahmen des Assoziierungsabkommens zwischen der Européischen
Union und der Europédischen Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik
Moldau andererseits (ABI. L 185 vom 24.7.2023, S. 1).

DE



DE

Zo6lle gemal Titel V des Assoziierungsabkommens erfolgen. Dies betrifft Obst und Gemiise,
das der Einfuhrpreisregelung unterliegt, und sieben landwirtschaftliche Erzeugnisse, fiir die
Zollkontingente gelten (Tomaten, Knoblauch, Tafeltrauben, Apfel, Kirschen, Pflaumen und
Traubensaft).

Diese befristeten und auBlergewohnlichen MafBnahmen werden sicherstellen, dass die
bestehenden Handelsstrome aus Moldau in die EU bestehen bleiben und somit die Wirtschaft
Moldaus unterstiitzen. Dies steht im FEinklang mit einem wesentlichen Ziel des
Assoziierungsabkommens, nidmlich der Schaffung der Voraussetzungen fiir verstérkte
Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, die zur schrittweisen Integration Moldaus in den EU-
Binnenmarkt fithren und zur Stiarkung der Demokratie und der politischen, wirtschaftlichen
und institutionellen Stabilitit in Moldau beitragen.

Die im vorliegenden Verordnungsvorschlag vorgesehenen Mafinahmen zur Liberalisierung
des Handels sind vereinbar mit Artikel 2 des Assoziierungsabkommens, der zur Achtung der
demokratischen Grundsitze, der Menschenrechte und der Grundfreiheiten sowie zur
Bekidmpfung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, dazugehdrigem Material und
Tragermitteln verpflichtet. Dariiber hinaus bekennen sich die Vertragsparteien nach
demselben Artikel insbesondere zur Achtung der Rechtsstaatlichkeit und der
verantwortungsvollen Staatsfilhrung, zur Bekdmpfung von Korruption, organisierter und
sonstiger Kriminalitdt, auch mit grenziibergreifendem Charakter, und Terrorismus sowie zu
den Grundsitzen der nachhaltigen Entwicklung und des wirksamen Multilateralismus.
Voraussetzung fiir die Mallnahmen zur Liberalisierung des Handels ist die Einhaltung dieser
wesentlichen Elemente und allgemeinen Grundsitze.

Dariiber hinaus soll mit den in diesem Vorschlag dargelegten Maflnahmen zur Liberalisierung
des Handels im Einklang mit Artikel 207 Absatz 1 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Européischen Union (im Folgenden ,,AEUV®) sichergestellt werden, dass die gemeinsame
Handelspolitik der EU im Einklang mit den Grundsitzen und Zielen des auswértigen
Handelns der EU gemif Artikel 21 des Vertrags iiber die Europdische Union (im Folgenden
,,EUV*) durchgefiihrt wird.

Dem Vorschlag zufolge wird auf der Grundlage einer regelmiBigen Uberwachung ein
Schutzmechanismus angewandt, der die Einfiihrung notwendiger Malnahmen ermdglicht.

. Kohirenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich

Diese MafBnahmen zur Liberalisierung des Handels stehen im Einklang mit dem Abkommen,
insbesondere mit Titel V zur Errichtung einer vertieften und umfassenden Freihandelszone,
der vorsieht, dass die Vertragsparteien wihrend einer Ubergangszeit von hdchstens zehn
Jahren ab Inkrafttreten des Abkommens schrittweise eine Freihandelszone errichten
(Artikel 143 des Abkommens).

Dariiber hinaus hat die Verordnung (EU) 2023/1524 gezeigt, dass sich die EU entschlossen
dafiir einsetzt, Moldau vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs durch
internationalen Handel wirtschaftlich zu unterstiitzen. Die Erneuerung der Maflnahmen zur
Liberalisierung des Handels wére eine logische Weiterentwicklung dieser Politik.

. Kohirenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen

Die EU hat die russische Aggression gegen die Ukraine aufs Schirfste verurteilt und
bedeutende Schritte unternommen, um Moldau in dieser auBergewéhnlichen Situation zu
unterstiitzen, darunter zusétzliche humanitire Hilfe und Unterstiitzung an den Grenzen,
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Makrofinanzhilfen und MaBlnahmen zur Erleichterung des Handels in diesen schwierigen
Zeiten. Dariliber hinaus wurde Moldau im Juni 2022 der Status eines EU-Bewerberlandes
zuerkannt, und die Beitrittsverhandlungen wurden im Dezember 2023 aufgenommen. Die
vorgeschlagene Verordnung wiirde daher der Verpflichtung der EU nach Artikel 21 Absatz 3
EUV entsprechen, auf die Kohédrenz zwischen den einzelnen Bereichen ihres auswértigen
Handelns zu achten, und stlinde auch im Einklang mit Artikel 207 Absatz 1 AEUV, wonach
die gemeinsame Handelspolitik im Einklang mit den Grundsitzen und Zielen des auswaértigen
Handelns der EU durchgefiihrt wird.

2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITAT UND VERHALTNISMABIGKEIT
. Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage des Vorschlags ist Artikel 207 Absatz 2 AEUV.

. Subsidiaritit (bei nicht ausschlieBlicher Zustindigkeit)

Nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e AEUV fillt die gemeinsame Handelspolitik in die
ausschlieBliche Zustindigkeit der EU. Das Subsidiaritdtsprinzip findet daher keine
Anwendung.

. VerhiltnisméBigkeit

Dieser Vorschlag ist notwendig, um die gemeinsame Handelspolitik umzusetzen und Moldau
in dieser derzeitigen schwierigen Lage wirtschaftlich zu unterstiitzen, auch im Bereich des
Handels mit der EU.

o Wahl des Instruments

Dieser Vorschlag stiitzt sich auf Artikel 207 Absatz 2 AEUV und fillt unter die gemeinsame
Handelspolitik der EU.

3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER
INTERESSENTRAGER UND DER FOLGENABSCHATZUNG

. Ex-post-Bewertung/Eignungspriifungen bestehender Rechtsvorschriften

Entfallt.

. Konsultation der Interessentriger

Entfallt.

. Einholung und Nutzung von Expertenwissen

Entfallt.

. Folgenabschitzung

Um zu gewdhrleisten, dass die MaBBnahmen zur Liberalisierung des Handels fiir Moldau nach
dem Auslaufen der Verordnung (EU) 2023/1524 am 24. Juli 2024 fortgesetzt werden, ist es
wichtig, dass die vorliegende Verordnung am 25. Juli 2024 in Kraft tritt. Angesichts dieser
Notwendigkeit und der daraus resultierenden Dringlichkeit dieses Vorschlags wurde fiir diese
MaBnahmen keine Folgenabschitzung durchgefiihrt. Fiir die Handel und Handelsfragen
betreffenden Bestimmungen des Assoziierungsabkommens wurde jedoch 2012 eine von der
GD Handel in Auftrag gegebene Nachhaltigkeitspriifung durchgefiihrt; diese ist in die
Verhandlungen iiber ein vertieftes und umfassendes Freihandelsabkommen eingeflossen.
Diese Studie bestitigte, dass die Umsetzung der Handel und Handelsfragen betreffenden
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Bestimmungen sich aus wirtschaftlicher Sicht sowohl auf die EU als auch auf Moldau positiv
auswirken wiirde.

Dariiber hinaus werden die Einfuhrstrome im Rahmen der Verordnung (EU) 2023/1524
gemil Artikel 4 dieser Verordnung regelméfig tiberwacht und gemeldet. Die Uberwachung
brachte keine Anscheinsbeweise flir nachteilige Auswirkungen auf den Unionsmarkt zutage.

. Effizienz der Rechtsetzung und Vereinfachung

Durch die MaBBnahmen entsteht den Unternehmen kein zusétzlicher Verwaltungsaufwand.

o Grundrechte

Fiir diese MaBnahmen wiirden die im Assoziierungsabkommen verankerten Grundprinzipien
gelten. Dabei handelt es sich insbesondere um die Achtung der demokratischen Grundsitze,
der Menschenrechte und der Grundfreiheiten (Artikel 2 des Assoziierungsabkommens).

Die Maflnahmen zur Liberalisierung des Handels wéren auch im Einklang mit der Charta der
Grundrechte der Européischen Union.

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT

Nach einer Schitzung auf der Grundlage der Einfuhren der betroffenen Waren Moldaus im
Jahr 2021, dem letzten Jahr vor der Einfithrung autonomer HandelsmaBBnahmen, wird die EU
einen Verlust an Zolleinnahmen in Héhe von rund 0,3 Mio. EUR pro Jahr verzeichnen. Daher
werden die Auswirkungen auf die Eigenmittel der EU sehr begrenzt sein.

S. WEITERE ANGABEN

. Durchfiihrungspline sowie Monitoring-, Bewertungs- und
Berichterstattungsmodalititen

Online-Informationen zur Entwicklung des bilateralen Handels zwischen der EU und Moldau
sind auf den einschldgigen Webseiten der Europdischen Kommission zu finden. Die
Auswirkungen der Verordnung werden unter Beriicksichtigung der Informationen iiber
Ausfuhren, Einfuhren, Preise auf dem Unionsmarkt und die Unionsproduktion der Waren, die
den MafBnahmen zur Liberalisierung des Handels unterliegen, alle zwei Monate regelméBig
iiberwacht.

. Erlduternde Dokumente (bei Richtlinien)
Entfillt.
. Ausfiihrliche Erliuterung einzelner Bestimmungen des Vorschlags

Angesichts der Krisensituation in Moldau infolge des russischen Angriffskriegs gegen die
Ukraine zielt die Verordnung darauf ab, die Handelsstrome fiir alle Einfuhren aus Moldau zu
erhohen, indem alle noch ausstehenden Zolle und Einfuhrzolle auf moldauische Waren
ausgesetzt werden. Die Maflnahmen zur Liberalisierung des Handels wiirden in Form einer
vollstdndigen Aussetzung der Einfuhrzolle auf alle Waren gewihrt.
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2024/0029 (COD)
Vorschlag fiir eine
VERORDNUNG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

iiber befristete Malinahmen zur Liberalisierung des Handels in Erginzung der
Handelszugestindnisse fiir Waren der Republik Moldau im Rahmen des
Assoziierungsabkommens zwischen der Europiischen Union und der Européischen
Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Moldau
andererseits

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europédischen Union, insbesondere auf
Artikel 207 Absatz 2,

auf Vorschlag der Europédischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,
gemiB dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren',

in Erwédgung nachstehender Griinde:

(1)  Das Assoziierungsabkommen zwischen der Européischen Union und der Européischen
Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Moldau
andererseits® (im Folgenden ,,Assoziierungsabkommen®) bildet die Grundlage fiir die
Beziehungen zwischen der Union und der Republik Moldau. Gemdfl dem Beschluss
2014/492/EU des Rates® wird Titel V des Assoziierungsabkommens, der sich auf
Handel und Handelsfragen bezieht, seit dem 1. September 2014 vorldufig angewandt
und ist nach der Ratifizierung durch alle Mitgliedstaaten am 1. Juli 2016 in Kraft
getreten.

(2) Im Assoziierungsabkommen kommt der Wunsch der Vertragsparteien des
Assoziierungsabkommens (im Folgenden ,,Vertragsparteien) zum Ausdruck, ihre
Beziehungen in ehrgeiziger und innovativer Weise zu vertiefen und zu erweitern, und
die schrittweise wirtschaftliche Integration im FEinklang mit den sich aus der
Mitgliedschaft der Vertragsparteien in der Welthandelsorganisation ergebenden
Rechten und Pflichten zu erleichtern und zu verwirklichen.

3) In Artikel 143 des Assoziierungsabkommens ist die schrittweise Errichtung einer
Freihandelszone zwischen den Vertragsparteien im Einklang mit Artikel XXIV des
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 1994 (im Folgenden ,,GATT 1994%)
vorgesehen. Zu diesem Zweck sieht Artikel 147 des Assoziierungsabkommens die

Standpunkt des Europdischen Parlaments vom ... (noch nicht im Amtsblatt verdffentlicht) und
Beschluss des Rates vom ...

2 ABI. L 260 vom 30.8.2014, S. 4.

Beschluss 2014/492/EU des Rates vom 16. Juni 2014 iiber die Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens
zwischen der Europdischen Union und der Europdischen Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten
einerseits und der Republik Moldau andererseits im Namen der Europédischen Union und iiber die vorldufige
Anwendung dieses Abkommens (ABI. L 260 vom 30.8.2014, S. 1).


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2014%3A278%3ATOC
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“4)

©)

(6)

()

(8)

©)

schrittweise Beseitigung der Zolle im Einklang mit den in Anhang XV des
Assoziierungsabkommens enthaltenen Stufenpldnen und eine Beschleunigung und
Ausweitung des Abbaus dieser Zolle vor.

Der am 24.Februar 2022 begonnene unprovozierte und ungerechtfertigte
Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat tiefgreifende negative Auswirkungen
auf die Fihigkeit der Republik Moldau, mit dem Rest der Welt Handel zu treiben,
insbesondere, weil die Ausfuhren aus der Republik Moldau auf den Transit iiber das
ukrainische Hoheitsgebiet und auf die ukrainische Infrastruktur angewiesen waren und
diese derzeit weitgehend nicht mehr nutzbar sind. Unter diesen kritischen Umsténden
und um die negativen Auswirkungen des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine
auf die Wirtschaft der Republik Moldau abzumildern, ist es notwendig, die
Entwicklung engerer Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Union und der Republik
Moldau zu beschleunigen und die Wirtschaft der Republik Modau weiter zu
unterstiitzen. Es ist daher notwendig und angemessen, die Handelsstrome auch
weiterhin zu stimulieren und im Einklang mit dem beschleunigten Abbau der Zolle auf
den Handel zwischen der Union und der Republik Moldau Zugestéindnisse in Form
von Mafinahmen zur Liberalisierung des Handels fiir alle Waren zu gewéhren.

Im Einklang mit Artikel 21 Absatz 3 des Vertrags liber die Europdische Union (EUV)
achtet die Union auf die Kohdrenz zwischen den einzelnen Bereichen ihres
auswirtigen Handelns. Nach Artikel 207 Absatz 1 des Vertrags liber die Arbeitsweise
der Europédischen Union (AEUV) wird die gemeinsame Handelspolitik im Rahmen der
Grundsitze und Ziele des auswirtigen Handelns der Union gestaltet.

Die Verordnung (EU) Nr. 2023/1524 des Europiischen Parlaments und des Rates*
lauft am 24. Juli 2024 aus.

Die mit der derzeit geltenden Verordnung -eingefiihrten MaBnahmen zur
Liberalisierung des Handels sollten die folgenden Typen umfassen: i) die Aussetzung
der Anwendung der Einfuhrpreisregelung auf Obst und Gemiise und ii) die
Aussetzung aller Zollkontingente und Einfuhrzolle. Mit diesen Maflnahmen wird die
Union die wirtschaftliche Integration zwischen der Republik Moldau und der Union
vertiefen und voriibergehend angemessene wirtschaftliche Unterstiitzung zugunsten
der Republik Moldau und der vom Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine
betroffenen Wirtschaftsbeteiligten leisten.

Zur Vermeidung von Betrug sollten die in dieser Verordnung vorgesehenen
Handelsmaflnahmen nur gewdhrt werden, wenn die Republik Moldau alle
einschldgigen Voraussetzungen fiir die Gewidhrung von Vergiinstigungen aus dem
Assoziierungsabkommen erfiillt, was auch beinhaltet, dass die Republik Moldau die
Ursprungsregeln fiir die betroffenen Waren und die damit verbundenen Verfahren
einhdlt und in eine enge Verwaltungszusammenarbeit mit der Union eintritt, wie dies
in dem Assoziierungsabkommen vorgesehen ist.

Die Republik Moldau sollte davon absehen, fiir die Einfuhr von Waren mit Ursprung
in der Union neue Zo6lle oder Abgaben gleicher Wirkung und neue mengenmaifige
Beschrinkungen oder MafBnahmen gleicher Wirkung einzufiihren, die bestehenden

Verordnung (EU) 2023/1524 des Européischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 2023 {iber
befristete MaBnahmen zur Liberalisierung des Handels in Erginzung der Handelszugestindnisse fiir
Waren der Republik Moldau im Rahmen des Assoziierungsabkommens zwischen der Europiischen
Union und der Européischen Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik
Moldau andererseits (ABI. L 185 vom 24.7.2023, S. 1).

DE



DE

(10)

(11)

(12)

(13)

Z06lle oder Abgaben zu erhohen oder sonstige Beschrinkungen einzufiihren, es sei
denn, dies ist im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine
eindeutig gerechtfertigt. Wenn die Republik Moldau eine dieser Bedingungen nicht
einhilt, sollte die Kommission befugt sein, voriibergehend alle oder einen Teil der in
dieser Verordnung vorgesehenen Handelsmaflnahmen auszusetzen.

Nach Artikel 2 des Assoziierungsabkommens sind unter anderem die Achtung der
demokratischen Grundsitze, Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie die
Bekdmpfung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, dazugehorigem
Material und Tragermitteln wesentliche Elemente des Assoziierungsabkommens. Die
Vertragsparteien verpflichten sich nach demselben Artikel insbesondere zur
Einhaltung der folgenden allgemeinen Grundsitze: der Achtung des Grundsatzes der
Rechtsstaatlichkeit und der verantwortungsvollen Staatsfiihrung, der Bekdmpfung von
Korruption, organisierter und sonstiger Kriminalitdt, einschlieBlich solcher mit
grenziibergreifendem Charakter, und des Terrorismus sowie der Grundsitze der
nachhaltigen Entwicklung und eines wirksamen Multilateralismus. Es ist angezeigt,
die Moglichkeit einzufiihren, die in dieser Verordnung vorgesehenen Malnahmen zur
Liberalisierung des Handels voriibergehend auszusetzen, falls die Republik Moldau
weder diese wesentlichen Elemente noch diese allgemeinen Grundsétze einhilt.

Vorbehaltlich einer Bewertung durch die Kommission, die im Rahmen der
regelmiBigen Uberwachung der Auswirkungen dieser Verordnung durchgefiihrt und
entweder auf ordnungsgemél begriindeten Antrag eines Mitgliedstaats oder auf eigene
Initiative der Kommission eingeleitet wird, muss die Moglichkeit vorgesehen werden,
alle erforderlichen Mallnahmen im Hinblick auf Einfuhren von Waren, die in den
Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen und sich nachteilig auf den
Unionsmarkt oder den Markt eines oder mehrerer Mitgliedstaaten fiir gleichartige oder
unmittelbar konkurrierende Waren auswirken, zu ergreifen.

Zur Gewdihrleistung einheitlicher Bedingungen fiir die Durchfithrung dieser
Verordnung sollten der Kommission Durchfiihrungsbefugnisse iibertragen werden, um
die in dieser Verordnung vorgesehenen Mafinahmen zur Liberalisierung des Handels
voriibergehend auszusetzen, wenn die Voraussetzungen fiir die Inanspruchnahme der
Priaferenzregelungen nicht mehr erfiillt sind wund zur Einfilhrung von
SchutzmafBnahmen in Féllen {libertragen werden, in denen der Unionsmarkt oder der
Markt eines oder mehrerer Mitgliedstaaten fiir gleichartige oder unmittelbar
konkurrierende Waren durch Einfuhren im Rahmen dieser Verordnung beeintrachtigt
werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011
des Europdischen Parlaments und des Rates® ausgeiibt werden. Beim Erlass
vorldufiger Schutzmafnahmen sollte angesichts der Auswirkungen und der Natur
dieser Maflnahmen und ihrer sequenziellen Logik in Bezug auf den Erlass endgiiltiger
SchutzmafBnahmen auf das Beratungsverfahren zuriickgegriffen werden.

Der Jahresbericht der Kommission iiber die Durchfithrung der vertieften und
umfassenden Freihandelszone, welche integraler Bestandteil des
Assoziierungsabkommens ist, sollte eine ausfiihrliche Bewertung der Durchfiihrung
der in dieser Verordnung vorgesehenen Mallnahmen zur Liberalisierung des Handels
enthalten.

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur
Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsétze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung
der Durchfiihrungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABI. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).
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(14)

(15)

Wegen der Dringlichkeit der Angelegenheit im Hinblick auf die durch den
Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine verursachte Situation wird es als
angemessen erachtet, sich auf die Ausnahme von der Achtwochenfrist geméf Artikel 4
des dem EUV, dem AEUV und dem Vertrag zur Griindung der Européischen
Atomgemeinschaft beigefiigten Protokolls Nr. 1 iiber die Rolle der nationalen
Parlamente in der Européischen Union zu berufen.

Angesichts der wirtschaftlichen Lage in der Republik Moldau und des Auslaufens der
Verordnung (EU) 2023/1524 am 24. Juli 2024 sollte diese Verordnung am 25. Juli
2024 in Kraft treten —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

MaBnahmen zur Liberalisierung des Handels

Folgende Maflnahmen zur Liberalisierung des Handels werden eingefiihrt:

a)

b)

Alle in Anhang XV-A des Assoziierungsabkommens festgelegten Zollkontingente
werden ausgesetzt, und die unter diese Kontingente fallenden Waren werden zollfrei
zur Einfuhr aus der Republik Moldau in die Union zugelassen;

die Anwendung der Einfuhrpreisregelung wird fiir die in Anhang XV-B des
Assoziierungsabkommens aufgefiihrten Waren, fiir die sie zur Anwendung kommt,
ausgesetzt; auf diese Waren werden keine Einfuhrzolle erhoben.

Artikel 2

Voraussetzungen fiir die Inanspruchnahme der Maflnahmen zur Liberalisierung des Handels

Fiir die Inanspruchnahme der Maflnahmen zur Liberalisierung des Handels nach Artikel 1
gelten die folgenden Voraussetzungen:

a)

b)

Die Ursprungsregeln fiir Waren und die entsprechenden Verfahren durch die
Republik Moldau gemal dem Assoziierungsabkommen werden eingehalten,

die Republik Moldau sieht davon ab, fiir die Einfuhr von Waren mit Ursprung in der
Union neue Zolle oder Abgaben gleicher Wirkung oder neue mengenmaéfige
Beschrinkungen oder MaBBnahmen gleicher Wirkung einzufiihren, die bestehenden
Zolle oder Abgaben zu erhohen oder sonstige Beschriankungen, einschlieBlich
diskriminierender interner Verwaltungsmafnahmen, einzufiihren, es sei denn, dies ist
im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine eindeutig
gerechtfertigt und

die Republik Moldau achtet die demokratischen Grundsdtze, die Menschenrechte
und die Grundfreiheiten, bekdmpft die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen,
dazugehorigem Material und Trdgermitteln, achtet die Grundsitze der
Rechtsstaatlichkeit und der verantwortungsvollen Staatsfithrung, bekdmpft die
Korruption, organisierte und sonstige Kriminalitdt, einschlieBlich solcher
transnationaler Art, und Terrorismus und achtet die Grundsdtze der nachhaltigen
Entwicklung und eines wirksamen Multilateralismus gemaf3 den Artikeln 2, 9 und 16
des Assoziierungsabkommens.
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(1)

2)

(1)

2)

€)

Artikel 3
Befristete Aussetzung von Maflnahmen

Stellt die Kommission fest, dass hinreichende Nachweise fiir eine Nichteinhaltung
der in Artikel 2 genannten Bedingungen durch die Republik Moldau vorliegen, so
kann sie mittels eines Durchfiihrungsrechtsakts die in dieser Verordnung
vorgesehenen Mallnahmen zur Liberalisierung des Handels ganz oder teilweise
aussetzen. Dieser Durchfithrungsrechtsakt wird nach dem in Artikel 5 Absatz 3
erwéhnten Priifverfahren erlassen.

Ersucht ein Mitgliedstaat die Kommission um die Aussetzung einer der in dieser
Verordnung vorgesehenen Mallnahmen zur Liberalisierung des Handels auf der
Grundlage einer Nichteinhaltung der in Artikel 2 Buchstabe b genannten
Bedingungen durch die Republik Moldau, so legt die Kommission innerhalb von vier
Monaten nach dem Ersuchen eine begriindete Stellungnahme vor, in der dargelegt
wird, ob die Beanstandung wegen Nichteinhaltung durch die Republik Moldau
begriindet ist. Kommt die Kommission zu dem Schluss, dass die Beanstandung
begriindet ist, so leitet sie das in Absatz 1 dieses Artikels genannte Verfahren ein.

Artikel 4
SchutzmalBnahmen

Wird eine unter Artikel 1 fallende Ware mit Ursprung in der Republik Moldau unter
Bedingungen eingefiihrt, die sich nachteilig auf den Unionsmarkt oder den Markt
eines oder mehrerer Mitgliedstaaten fiir gleichartige oder unmittelbar konkurrierende
Waren auswirken, so kann die Kommission mittels eines Durchfiihrungsrechtsakts
alle erforderlichen MaBBnahmen ergreifen. Dieser Durchfiihrungsrechtsakt wird nach
dem in Artikel 5 Absatz 3 erwdhnten Priifverfahren erlassen.

Diese MaBinahmen kdnnen so lange eingefiihrt werden, wie dies erforderlich ist, um
den nachteiligen Auswirkungen auf den Unionsmarkt oder den Markt eines oder
mehrerer Mitgliedstaaten fiir gleichartige oder unmittelbar konkurrierende Waren
entgegenzuwirken.

Die Kommission iiberwacht regelméfig die Auswirkungen dieser Verordnung und
beriicksichtigt dabei die Informationen iiber Ausfuhren, Einfuhren, Preise auf dem
Unionsmarkt oder dem Markt eines oder mehrerer Mitgliedstaaten und die
Unionsproduktion der Waren, die den Maflnahmen zur Liberalisierung des Handels
gemil Artikel 1 Buchstabe a unterliegen.

Die Kommission unterrichtet die Mitgliedstaaten ab Inkrafttreten dieser Verordnung
alle zwei Monate tiber die Ergebnisse der regelméfigen Uberwachung.

Die Kommission nimmt eine Bewertung der Lage des Unionsmarktes oder der Lage
des Marktes eines oder mehrerer Mitgliedstaaten fiir gleichartige oder unmittelbar
konkurrierende Waren vor, um Mallnahmen gemiB Absatz 1 einzufiihren. Diese
Bewertung wird eingeleitet:

a) auf einen ordnungsgemill begriindeten Antrag eines Mitgliedstaats mit
hinreichenden Anscheinsbeweisen, iiber die dieser Mitgliedstaat gemif
Absatz 4 nach verniinftigem Ermessen verfiigt, fiir Einfuhren, die gemail
Absatz 1 nachteilige Auswirkungen auf den Markt haben, oder
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“4)

©)

(6)

(7

(D

b) auf ihre eigene Initiative, nachdem es fiir die Kommission ersichtlich wurde,
dass hinreichende Anscheinsbeweise fiir ernste Schwierigkeiten im Sinne von
Absatz 1 vorliegen.

Die Bewertung gemifl Unterabsatz 1 wird innerhalb von vier Monaten nach ihrer
Einleitung abgeschlossen.

Bei ihrer Bewertung geméf Absatz 3 beriicksichtigt die Kommission alle relevanten
Marktentwicklungen, einschlieBlich der Auswirkungen der betreffenden Einfuhren
auf die Lage des Unionsmarktes oder des Marktes eines oder mehrerer
Mitgliedstaaten fiir gleichartige oder unmittelbar konkurrierende Waren. Diese
Bewertung umfasst u. a. folgende Faktoren:

a)  Grad und Umfang des Anstiegs der Einfuhren der betroffenen Ware aus der
Republik Moldau in absoluten und relativen Zahlen,

b)  Auswirkungen der betroffenen Einfuhren auf die Produktion und die Preise der
Union oder in einem oder mehreren Mitgliedstaaten unter Beriicksichtigung
der Entwicklung der Einfuhren aus anderen Quellen.

Diese Liste ist nicht erschopfend, und es konnen auch andere relevante Faktoren
beriicksichtigt werden.

Wenn in  kritischen  Situationen eine  Verzdgerung einen  schwer
wiedergutzumachenden Schaden verursachen wiirde, kann die Kommission die
erforderlichen MafBlnahmen im Wege eines Durchfithrungsrechtsakts voriibergehend
einfiihren. Solche MaBlinahmen konnen nur auf einen ordnungsgemif begriindeten
Antrag eines Mitgliedstaats gemdfl Absatz 3 Buchstabe a eingefiihrt werden und
werden innerhalb von 21 Tagen nach Eingang des Antrags erlassen. Der
Durchfiihrungsrechtsakt wird gemdfl dem in Artikel 5 Absatz4 genannten
Beratungsverfahren erlassen. Die Geltungsdauer einer vorlaufigen Schutzmafinahme
darf 120 Tage nicht liberschreiten.

Gelangt die Kommission aufgrund der Bewertung nach Absatz 3 zu der Auffassung,
dass der Unionsmarkt oder der Markt eines oder mehrerer Mitgliedstaaten fiir
gleichartige oder unmittelbar konkurrierende Waren beeintriachtigt wurde, und
beabsichtigt sie, eine endgiiltige MaBnahme gemill Absatz 1 einzufiihren, so
veroffentlicht sie im Amtsblatt der Europdischen Union eine Bekanntmachung iiber
die Einfilhrung dieser MaBnahmen. Die Bekanntmachung enthdlt eine
Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der Bewertung und eine Frist,
innerhalb derer die interessierten Parteien ihren Standpunkt schriftlich darlegen
konnen. Diese Frist belduft sich auf hochstens zehn Tage ab Veroffentlichung der
Bekanntmachung.

Fihrt die Kommission eine Maflnahme nach den Abséitzen 1 oder 5 ein, mit der ein
gemdl Artikel 1 Buchstabe a ausgesetztes Zollkontingent wiedereingefiihrt wird, so
wird die im Kalenderjahr der Einfithrung der Mafinahme erreichte Einfuhrmenge bei
der Verwaltung dieses Zollkontingents berticksichtigt.

Artikel 5
Ausschussverfahren

Die Kommission wird im Hinblick auf Artikel 3 Absatz 1 von dem durch Artikel 285
Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europdischen Parlaments und des
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Rates® eingesetzten Ausschuss fiir den Zollkodex unterstiitzt. Dieser Ausschuss ist
ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

(2) Die Kommission wird im Hinblick auf Artikel 4 Absatz 1 von dem durch Artikel 3
Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 2015/478 des Europédischen Parlaments und des
Rates eingesetzten SchutzmalBnahmenausschuss unterstiitzt. Dieser Ausschuss ist ein
Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU)
Nr. 182/2011.

(4) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU)
Nr. 182/2011.

Artikel 6
Bewertung der Umsetzung der Ma3nahmen zur Liberalisierung des Handels

Der Jahresbericht der Kommission iiber die Umsetzung der vertieften und umfassenden
Freihandelszone muss eine ausfiihrliche Bewertung der Umsetzung der in dieser Verordnung
vorgesehenen Mallnahmen zur Liberalisierung des Handels sowie, soweit angemessen, eine
Bewertung der sozialen Auswirkungen dieser Maflnahmen auf die Republik Moldau und die
Union enthalten. Informationen iiber Einfuhren von Waren nach Artikel 1 Buchstabe a
werden auf der Website der Kommission zur Verfiigung gestellt und monatlich aktualisiert.

Artikel 7
Inkrafttreten und Anwendung
Diese Verordnung tritt am 25. Juli 2024 in Kraft.
Sie gilt bis zum 24. Juli 2025.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Briissel am [...]

Im Namen des Europdischen Parlaments  Im Namen des Rates
Die Prdsidentin Der Prdsident /// Die Prdsidentin

6 Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europidischen Parlaments und des Rates vom 9. Oktober 2013 zur
Festlegung des Zollkodex der Union (ABI. L 269 vom 10.10.2013, S. 1).
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2013%3A269%3ATOC

FINANZBOGEN ZU RECHTSAKTEN, DEREN FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN
SICH AUF DIE EINNAHMEN BESCHRANKEN

BEZEICHNUNG DES VORSCHLAGS:

Vorschlag fiir eine Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates iiber
befristete MaBnahmen zur Liberalisierung des Handels in Erginzung der
Handelszugestidndnisse ~ flir =~ moldauische @~ Waren im  Rahmen  des
Assoziierungsabkommens zwischen der Europdischen Union und der Europdischen
Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Moldau
andererseits.

HAUSHALTSLINIEN:
Kapitel 12 Artikel 120
Fiir das Jahr 2024 veranschlagter Betrag: 24 620 400 000 EUR

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN
O Der Vorschlag hat keine finanziellen Auswirkungen.

X  Der Vorschlag wirkt sich nicht auf die Ausgaben, sondern ausschlieBlich auf
die Einnahmen aus, und zwar folgendermafen:

Haushaltslinie Einnahmen Zeitraum: Teil von 2024 - Teil
von 2025*

(in Mio. EUR (1 Dezimalstelle))

Artikel 120 Kapitel 12! | Auswirkungen auf die 0,3
Eigenmittel

Insgesamt

* Ein Jahr ab Inkrafttreten der Verordnung

Die Berechnungen basieren auf den Einfuhrmengen der unter die vorgeschlagene
Verordnung fallenden Waren im Jahr 2021, die das jéhrliche zollfreie Kontingent
iiberschreiten. 2021 war das letzte Jahr, bevor autonome HandelsmafBnahmen
eingefiihrt wurden.

Auf der Grundlage der vorstehenden Berechnungen wird der Verlust an
traditionellen Eigenmitteln aufgrund der vorgeschlagenen Verordnung fiir den
betreffenden  Zeitraum auf 0,366 Mio. EUR  (Bruttobetrag einschlielich
Erhebungskosten) x 0,75 = 0,274 Mio. EUR geschétzt.

Bei den traditionellen Eigenmitteln (Agrarzolle, Zuckerabgaben, Zolle) sind die Betrdge netto, d. h.
abziiglich 25 % fiir Erhebungskosten, anzugeben.
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4. BETRUGSBEKAMPFUNGSMABNAHMEN

Zur Vermeidung von Betrug sollten die in der vorgeschlagenen Verordnung vorgesehenen
Handelsmafinahmen nur gewéhrt werden, wenn Moldau alle einschldgigen Voraussetzungen
fiir die Gewdhrung von Vergiinstigungen aus dem Assoziierungsabkommen erfiillt, was auch
beinhaltet, dass Moldau die Ursprungsregeln fiir die betroffenen Waren und die damit
verbundenen Verfahren einhélt und in eine enge Verwaltungszusammenarbeit mit der Union
eintritt, wie dies in dem Assoziierungsabkommen vorgesehen ist.

13

DE



	1. KONTEXT DES VORSCHLAGS
	• Gründe und Ziele des Vorschlags
	• Kohärenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich
	• Kohärenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen

	2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITÄT UND VERHÄLTNISMÄẞIGKEIT
	• Rechtsgrundlage
	• Subsidiarität (bei nicht ausschließlicher Zuständigkeit)
	• Verhältnismäßigkeit
	• Wahl des Instruments
	3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER INTERESSENTRÄGER UND DER FOLGENABSCHÄTZUNG
	• Ex-post-Bewertung/Eignungsprüfungen bestehender Rechtsvorschriften
	• Konsultation der Interessenträger
	• Einholung und Nutzung von Expertenwissen
	• Folgenabschätzung
	Um zu gewährleisten, dass die Maßnahmen zur Liberalisierung des Handels für Moldau nach dem Auslaufen der Verordnung (EU) 2023/1524 am 24. Juli 2024 fortgesetzt werden, ist es wichtig, dass die vorliegende Verordnung am 25. Juli 2024 in Kraft tritt. A...
	Darüber hinaus werden die Einfuhrströme im Rahmen der Verordnung (EU) 2023/1524 gemäß Artikel 4 dieser Verordnung regelmäßig überwacht und gemeldet. Die Überwachung brachte keine Anscheinsbeweise für nachteilige Auswirkungen auf den Unionsmarkt zutage.
	• Effizienz der Rechtsetzung und Vereinfachung
	• Grundrechte

	4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT
	5. WEITERE ANGABEN
	• Durchführungspläne sowie Monitoring-, Bewertungs- und Berichterstattungsmodalitäten
	• Erläuternde Dokumente (bei Richtlinien)
	• Ausführliche Erläuterung einzelner Bestimmungen des Vorschlags

	1. BEZEICHNUNG DES VORSCHLAGS:
	2. HAUSHALTSLINIEN:
	3. FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN
	4. BETRUGSBEKÄMPFUNGSMAẞNAHMEN

		2024-02-07T11:20:49+0000
	 Guarantee of Integrity and Authenticity


	



